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13. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen sowie ihren Trägersystemen
zu verhindern und einzudämmen;

14. betont, wie wichtig es ist, weitere Anstrengungen
zugunsten der Nichtverbreitung zu unternehmen, namentlich
zur weltweiten Anwendung der umfassenden Sicherungsab-
kommen der Internationalen Atomenergie-Organisation, und
befürwortet außerdem nachdrücklich weitere Arbeiten zur
Herbeiführung der weltweiten Anwendung des vom Gouver-
neursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation am
15. Mai 1997 gebilligten Musterzusatzprotokolls zu dem/den
Abkommen zwischen dem/den Staat(en) und der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation betreffend die Anwendung
der Sicherungsmaßnahmen213 und zur vollständigen Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats,
namentlich Resolution 1540 (2004) vom 28. April 2004;

15. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem Be-
richt des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten Na-
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die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
im Berichtszeitraum gewährt hat, um die aufgrund des Ver-
trags über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)218 geschaffene kernwaffen-
freie Zone zu stärken, die Ratifikation und Durchführung der
bestehenden multilateralen Übereinkünfte im Zusammen-
hang mit Massenvernichtungswaffen voranzubringen und da-
bei behilflich zu sein sowie Projekte auf dem Gebiet der Frie-
dens- und Abrüstungserziehung zu fördern,

eingedenk der wichtigen Rolle des Regionalzentrums bei
der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüs-
tungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene,

sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden,
Abrüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht,
zwischen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit
herbeizuführen,

in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regio-
nalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
ausreichende finanzielle Mittel sowie die nötige Kooperation
für die Planung und Durchführ


